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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, auf die Konsultation zur Implementierung 
von NC TAR in Österreich einzugehen. Generell begrüßen wir die Einbindung aller 
Marktteilnehmer in den Konsultationsprozess.  
 
NC TAR soll es den Netznutzern ermöglichen, die Entgelte für Fernleitungs- und 
Systemdienstleistungen, ihre bisherigen Änderungen und Festlegung, sowie mögliche 
künftige Änderungen besser nachzuvollziehen bzw. abzuschätzen. Zudem sollten die 
Netznutzer Kenntnis darüber erhalten, welche Kosten den Fernleitungsentgelten 
zugrunde liegen, und in die Lage versetzt werden, ihre weitere Entwicklung in 
angemessenem Umfang zu prognostizieren. 
 
Anhand der derzeit veröffentlichten Daten lassen sich weder die Kostenbasis noch die 
der Auswahl der Referenzpreismethode zu Grunde liegenden Überlegungen 
nachvollziehen. Ebenso ist ein konkreter Fahrplan zur Implementierung mit einem 
verbindlichen Starttermin den Konsultationsunterlagen nicht zu entnehmen. 
 
Wir fordern die E-Control auf, die Konsultation dementsprechend zu ergänzen und den 
Konsultationszeitrahmen zu verlängern. 
 
Bitte erlauben Sie uns noch folgende Anmerkung: Das Regulierungsregime entbindet 
Netzbetreiber nicht davon, die Netzbewirtschaftung umsichtig und effizient 
durchzuführen und adäquat auf Marktentwicklungen zu reagieren. Eine Genehmigung 
für eine Erhöhung der zulässigen Erlöse muss dieser Maxime unterliegen. Allein der 
Verweis darauf, dass auf Grund der in der kommenden Entgeltperiode stark 
angestiegenen Energiekosten eine wesentliche Erhöhung der nicht beeinflussbaren 
Kosten zu erwarten ist, kann nach unserer Einschätzung kein Anlass für eine 
exorbitante Entgelterhöhung sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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